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VERPASSTE CHANCE 
Das Cotonou-Folgeabkommen verstetigt die Ungleichheit in den 
Beziehungen der EU mit den Ländern Afrikas, der Karibik und des 
Pazifiks 

Rund zwei Jahre lang haben die Europäische Union 
(EU) und die 79 Länder der Organisation Afrikani-
scher, Karibischer und Pazifischer Staaten (Organi-
sation of African, Caribbean and Pacific States, 
OACPS) verhandelt. Im Dezember 2020 wurde eine 
Einigung erzielt und das Ringen um das Cotonou-
Folgeabkommen beendet. Die Vertragsseiten müs-
sen das Folgeabkommen nun noch ratifizieren. Da-
her wurde das im Februar 2020 ausgelaufene Coto-
nou-Abkommen bis Ende November 2021 verlän-
gert. Nach seiner endgültigen Ratifizierung soll der 
neue Vertrag mit einer Verspätung von 21 Monaten 
am 1. Dezember 2021 in Kraft treten. Er wird in den 
kommenden 20 Jahren den Beziehungen zwischen 
beiden Staatenblöcken als Grundlage dienen. 

Das Cotonou-Folgeabkommen ist das umfassendste 
Vertragswerk der EU mit Ländern im globalen Sü-
den. Auf die politische und wirtschaftliche Zusam-
menarbeit mit der ehemaligen Gruppe der Afrikani-
schen, Karibischen und Pazifischen Staaten (AKP), 
die im April 2000 offiziell zur OACPS wurde, hat es 
weitreichende Auswirkungen. Vor diesem Hinter-
grund ist es zu begrüßen, dass zu den zentralen Ziel-
setzungen für die künftige Partnerschaft die Umset-
zung der Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkom-
mens gehören. Positiv zu bewerten ist auch die Ab-
sicht aller Vertragsparteien, eine gleichberechtigte 
Partnerschaft aufzubauen. Allerdings kann die part-
nerschaftliche Rhetorik nicht verbergen, dass die 
Vertragsinhalte auf alten Paradigmen und Ungleich-
gewichten beruhen. Die Wirtschafts- und Migrati-
onskapitel beispielsweise werden von EU-Interessen 
dominiert. Die Chance auf eine dringend notwen-

dige inhaltliche Neuausrichtung der Zusammenar-
beit im Sinne der Agenda 2030 wurde verpasst. Bei 
der Umsetzung des Folgeabkommens kommt es 
nun umso mehr darauf an, folgende Aspekte zu be-
rücksichtigen. 

Die interkontinentale Partnerschaft 
zwischen Afrika und Europa muss 
ganzheitlich ausgerichtet sein 

Für die EU sind die Länder südlich der Sahara einer-
seits durch ihre geografische Nähe zu Europa von 
besonderer Bedeutung und andererseits, weil sie 
unter den Mitgliedern der OACPS die Mehrheit bil-
den. Die nordafrikanischen Staaten sind nicht am 
Abkommen beteiligt und haben mit der EU bilate-
rale Vereinbarungen abgeschlossen. Die mit dem 
Cotonou-Abkommen etablierten Wirtschaftspart-
nerschafts-Abkommen (Economic Partnership Ag-
reements, EPA) teilen die subsaharischen Länder zu-
sätzlich in Regionalgruppen auf.  

Obwohl sich die Afrikanische Union (AU) noch 2018 
dafür ausgesprochen hatte, das neue Abkommen 
vom AKP-Kontext loszulösen und auf einer starken 
Partnerschaft zwischen der AU und der EU aufzu-
bauen, verfestigt der neue Vertrag die Zersplitte-
rung des afrikanischen Kontinents. Das Afrika-Proto-
koll des Folgeabkommens räumt zwar der kontinen-
talen Agenda der AU breiten Raum ein. Allerdings 
konterkariert die künstliche Aufteilung des Konti-
nents faktisch das Anliegen der AU, für den Konti-
nent als Ganzes zu agieren. Auf die Frage, wie die 
angekündigte „Komplementarität und Kohärenz“ 
zwischen dem Cotonou-Folgeabkommen und der 
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Afrika-EU-Partnerschaft erreicht werden sollen, lie-
fert der Vertragstext keine Antwort. Wie das Ab-
kommen mit der Afrikanischen Freihandelszone, die 
mit Jahresbeginn 2021 startete, zusammenwirken 
soll, wird ebenfalls nicht näher definiert. Die politi-
sche Zersplitterung Afrikas im Zuge des Folgeab-
kommens erschwert gerade vor dem Hintergrund 
des bevorstehenden AU-EU-Gipfels eine interkonti-
nentale Partnerschaft. 

• Wir fordern von der Bundesregierung, auf die 
Europäische Kommission einzuwirken, damit 
die Umsetzung des Abkommens konsequent in 
einen ganzheitlichen Ansatz für die Zusammen-
arbeit mit der AU eingebettet und mit der Af-
rika-EU-Partnerschaft in Einklang gebracht wird. 

Die Migrationspolitik muss entwick-
lungsfördernd und menschenrechts-
basiert gestaltet werden 

Im Folgeabkommen nimmt die Zusammenarbeit im 
Bereich Migration einen hohen Stellenwert ein. Bei 
den Verhandlungen war sie zugleich der umstrit-
tenste Teil. Schon die bis dato geltenden Regelun-
gen zwischen der EU und der OACPS wurden men-
schenrechtlichen und entwicklungspolitischen An-
sprüchen nicht gerecht.  

Die neuen Vereinbarungen verschärfen die restrik-
tive Migrationspolitik der EU. Sie konzentrieren sich 
hauptsächlich darauf, bei der Verhinderung von 
Migration und der Förderung von Abschiebungen 
eng zusammenzuarbeiten: Die Länder der OACPS 
müssen ihre Grenzregime ausbauen und bedin-
gungslose Rückführungen ermöglichen.  

Rar sind hingegen migrationspolitische Maßnah-
men, die im Sinne der Agenda 2030 zur Armutsbe-
kämpfung beitragen oder einen entwicklungspoliti-
schen Mehrwert für die OACPS haben. Die EU war 
nicht dazu bereit, die für eine legale Migration drin-
gend benötigten Erleichterungen zu verankern. 
Diese auf Migrations- und Fluchtabwehr ausgerich-
tete EU-Politik steht einer entwicklungsfördernden 

Zusammenarbeit mit den OACPS-Staaten grundsätz-
lich entgegen.  

• Wir fordern von der Bundesregierung, auf euro-
päischer Ebene darauf hinzuwirken, dass Rück-
kehrprogramme den Schutz der Menschen-
rechte für die Betroffenen garantieren und den 
Grundsatz der Nichtzurückweisung wahren. Das 
bedeutet, dass Menschen nicht in Staaten zu-
rückgeschoben werden dürfen, in denen Folter 
angewendet und schwere Menschenrechtsver-
letzungen begangen werden. Mittel für die Ent-
wicklungszusammenarbeit dürfen zudem nicht 
an Programme zur Migrationskontrolle ge-
knüpft werden. Die Maßnahmen, die ergriffen 
werden, um das Cotonou-Folgeabkommen um-
zusetzen, müssen vollumfänglich menschen-
rechtliche Standards erfüllen. Für die Herkunfts- 
und Transitländer müssen sie größtmögliche 
entwicklungsfördernde Effekte haben. 

Die OACPS muss partnerschaftlich in die 
Mittelvergabe für Entwicklungs-
zusammenarbeit einbezogen werden 

Die Auflösung des Europäischen Entwicklungsfonds 
(EEF) ist im neuen Vertrag der deutlichste Unter-
schied zum Vorläuferabkommen. Der EEF stellte bis-
lang die Hauptfinanzierungsquelle der EU-OACPS-
Beziehungen dar. Zukünftig sollen die OACPS-Staa-
ten Haushaltsmittel aus dem neuen Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklung und internationale Zu-
sammenarbeit erhalten, das Teil des EU-Gesamt-
haushalts ist (Neighbourhood, Development and In-
ternational Cooperation Instrument, NDICI – Global 
Europe). Der bisherige Konsultationsmechanismus 
mit den Partnerländern für die programmatische 
Planung des EEF geht so zwar verloren, aber die 
Mittelvergabe unterliegt dafür nun der parlamenta-
rischen Kontrolle. 

• Wir fordern von der Bundesregierung, auf euro-
päischer Ebene darauf hinzuwirken, dass die 
Partnerländer auch weiterhin eng in die Pro-
grammplanung einbezogen werden. Zudem 
muss in den OACPS-Ländern die Beteiligung der 
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Parlamente gestärkt werden, um eine transpa-
rente und partnerorientierte Mittelvergabe zu 
ermöglichen. Besonders berücksichtigt werden 
müssen dabei die Bedürfnisse der Menschen in 
Niedrigeinkommensländern (Least Developed 
Countries, LDC). Die geplanten Maßnahmen 
sind so auszurichten, dass sie die Geschlechter-
gerechtigkeit intensiver fördern und zivilgesell-
schaftliche Aktivitäten vermehrt unterstützen. 

Mit Entwicklungsgeldern geförderte 
Investitionen müssen kleine und mittlere 
Unternehmen stärken 

Das Abkommen sieht vor, nachhaltige und verant-
wortungsvolle Investitionen zu fördern. Dies soll 
durch unterschiedlichste Finanzierungsquellen er-
möglicht werden. Hierbei soll der Privatsektor eine 
zentrale Rolle spielen. Die Vereinbarungen zielen je-
doch nur darauf, ein förderliches Investitionsklima 
zu schaffen. Im Vertragstext finden sich keine kon-
kreten und verbindlichen Regeln, die das geforderte 
nachhaltige und verantwortungsvolle Wirtschaften 
absichern.  

Es ist begrüßenswert, dass mit dem Abkommen be-
sonders kleinste, kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) gefördert und Unternehmen aus 
dem informellen in den formellen Sektor überführt 
werden sollen. OACPS und EU setzen zur Finanzie-
rung auf Public-private-Partnerships (PPP) und auf 
die Hebelung von Privatinvestitionen.  

Mittel der Entwicklungszusammenarbeit sollten 
grundsätzlich dafür eingesetzt werden, inklusive öf-
fentliche Rahmenbedingungen (insbesondere Be-
rufsbildung, Gesetzgebung, Investitionsschutz, öf-
fentliches Kredit- und Bankwesen, Gesundheitsvor-
sorge und soziale Sicherheit) aufzubauen, um pri-
vate Investitionen zu fördern. Im Fokus sollten da-
bei unternehmerische Tätigkeiten stehen, mit de-
nen eine entwicklungspolitische Wirkung verknüpft 
wird und die verbindlich sozial-ökologische und 
menschenrechtliche Mindeststandards erfüllen. 
Wichtig ist zudem ein breitenwirksamer Technolo-
gie- und Wissenstransfer. Durch gezielte Aus- und 

Weiterbildungsprogramme sollte gefördert werden, 
dass nachhaltige Kapazitäten aufgebaut werden.  

• Wir fordern von der Bundesregierung, auf euro-
päischer Ebene darauf hinzuwirken, dass Maß-
nahmen, die mit öffentlichen Mitteln der Ent-
wicklungszusammenarbeit gefördert werden, 
die OACPS-Staaten dabei unterstützen müssen, 
geeignete wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die insbesondere KMU zugutekom-
men. Ein Fokus sollte darüber hinaus darauf lie-
gen, wirtschaftliche Aktivitäten aus dem infor-
mellen Sektor hin zum formellen Sektor umzu-
wandeln. 

Handelsabkommen müssen den 
Entwicklungsprioritäten der OACPS 
Vorrang einräumen 

Zentraler Bestandteil des neuen Abkommens sind 
nach wie vor die Umsetzung, Vertiefung, Neuver-
handlung oder Überführung von EPA hin zu soge-
nannten „vollständigen Partnerschaftswirtschafts-
abkommen“ (Wirtschafts-Partnerschafts-Abkom-
men, WPA). Widersprüchlich dazu liegt nun ein 
Schwerpunkt auf der regionalen und kontinentalen 
Integration. So werden immerhin ansatzweise die 
Entwicklungsprioritäten der Partnerländer berück-
sichtigt.  

Hindernisse für den gerade erst begonnenen Auf-
bau eines afrikanischen Binnenmarktes sind aber, 
dass die Marktliberalisierungen für EU-Güterex-
porte und die angestrebten Öffnungen der bisher 
weitgehend geschützten Dienstleistungs- und Digi-
talmärkte fortgeführt werden. Gleiches gilt bei der 
öffentlichen Beschaffung für europäische Unterneh-
men in Ländern, die EPA abgeschlossen haben. So 
konsolidiert das neue Abkommen insgesamt die bis-
her geltenden Handelsregelungen.  

• Wir fordern die Bundesregierung auf, in der EU 
darauf hinzuwirken, dass die Liberalisierungs-
verpflichtungen in den existierenden (Interims-) 
Abkommen zu den EPA ausgesetzt werden. Die 
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EU-Kommission sollte zusätzlich bei der Welt-
handelsorganisation (World Trade Organisation, 
WTO) eine befristete Ausnahmegenehmigung 
einholen, die allen Mitgliedern der Afrikani-
schen Freihandelszone im Rahmen des Allge-
meinen Präferenzsystems einen umfänglichen 
zollfreien Zugang zum europäischen Markt bie-
tet. Ein Zugang, der vergleichbar ist mit dem 
„Alles außer Waffen“ für LDC. Staatliche Maß-
nahmen, die Menschenrechte, Arbeitsrechte 
und den Klima- und Umweltschutz wahren und 
umsetzen, müssen immer Vorrang vor Handels-
regeln haben. 

Zivilgesellschaftliche Gruppen müssen 
bei der Umsetzung des Abkommens 
strukturiert beteiligt werden 

Das Cotonou-Folgeabkommen wurde weitgehend 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Parlamente 
und der zivilgesellschaftlichen Organisationen aus-
gehandelt. Der Vertragstext hebt zwar immer wie-
der hervor, welche zentrale Bedeutung die Zivilge-
sellschaft für die zukünftigen Beziehungen zwischen 
der EU und der OACPS hat. Aber er formuliert keine 
konkreten Wege, wie sie strukturiert, verbindlich 
und inklusiv eingebunden werden soll. 

• Wir fordern die Bundesregierung angesichts 
dieser spärlichen Beteiligung der Zivilgesell-
schaft bei der Umsetzung des bisherigen Coto-
nou-Abkommens auf, sich auf europäischer 
Ebene dafür einzusetzen, dass zukünftig in jeder 
Phase des Umsetzungsprozesses sowie bei der 
Rechenschaftslegung zivilgesellschaftliche Ak-
teur_innen beteiligt werden. Dies ist umso 
wichtiger, als in vielen EU-Ländern und in denen 
der OACPS der Spielraum für zivilgesellschaftli-
che Beteiligung abnimmt. Den Umsetzungspro-
zess inklusiv zu gestalten, würde die Transpa-
renz der weitreichenden Vorhaben des Coto-
nou-Folgeabkommens erhöhen. 

IMPRESSUM  

Herausgeber  
Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe  
deutscher Nichtregierungsorganisationen e. V. (VENRO)  
Stresemannstraße 72, 10963 Berlin  
 
Telefon: 030/2 63 92 99-10  
E-Mail: sekretariat@venro.org 

Redaktion 
Dr. Sonja Grigat, Daniel Wegner  
 
Endredaktion  
Janna Völker 
 
Berlin, Mai 2021 

Die Stellungnahme wurde im Rahmen des VENRO-Projekts 
Agenda 2030 entwickelt. Dieses wird gefördert durch 
ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des BMZ.  

 

http://www.venro.org/
mailto:sekretariat@venro.org

	Verpasste Chance
	Die interkontinentale Partnerschaft zwischen Afrika und Europa muss ganzheitlich ausgerichtet sein
	Die OACPS muss partnerschaftlich in die Mittelvergabe für Entwicklungs-zusammenarbeit einbezogen werden
	Mit Entwicklungsgeldern geförderte Investitionen müssen kleine und mittlere Unternehmen stärken
	Handelsabkommen müssen den Entwicklungsprioritäten der OACPS Vorrang einräumen
	Zivilgesellschaftliche Gruppen müssen bei der Umsetzung des Abkommens strukturiert beteiligt werden



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


